
 
 
 
 
Der Landrat  

Beratungsunterlage 2017/101  
Kreisjugendamt 
Hilger, Lothar 
07161 202-650 
l.hilger@landkreis-goeppingen.de 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 26.06.2017 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 

Bericht des Tagesmütterverein-Göppingen e.V. 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
Kenntnisnahme     
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Die Kindertagespflege ist nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz neben der 
Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtung eine gleichwertige Form der 
Kindertagesbetreuung. Die Tagespflege ist eine familienähnliche Betreuungsform 
und wird vor allem für Kinder unter 3 Jahren bzw. ergänzend bis zum 6. Lebensjahr 
in Anspruch genommen. Die individuelle Förderung, die familiäre 
Betreuungssituation und vor allem die hohe zeitliche Flexibilität werden als 
wesentlicher Vorteil der Tagespflege gegenüber der Kindertagesstätte gesehen. 
Eine Tagespflegeperson, die sich fachlich, persönlich und gesundheitlich eignet, 
betreut ein bis fünf Kinder. Sie benötigt geeignete Räume und eine Pflegeerlaubnis.  
 
Die Kindertagespflege ist auch in einer „Großtagespflegestelle“ möglich. Bei der 
Großtagespflege arbeiten mehrere Tagespflegepersonen zusammen und betreuen 
ihre Tageskinder in gemeinsamen Räumlichkeiten. In der Regel werden dazu 
spezielle Räumlichkeiten - z.B. eine geeignete Wohnung - angemietet bzw. 
eingerichtet. Der Vorteil von Großtagespflegestellen liegt in der größeren Flexibilität: 
Kosten für Räume können geteilt werden und Tagespflegepersonen können sich 
gegenseitig vertreten, so dass die mit der Erkrankung einer Tagespflegeperson 
verbundenen Risiken gesenkt werden können.  
 
Angesichts des Bedarfs an Plätzen für jüngere Kinder erhält die Kindertagespflege 
und Kindergroßtagespflege auf dem Hintergrund der Debatte um Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf eine wachsende Bedeutung und sollen maßgeblich dazu 
beitragen, die angestrebte Versorgungsquote von 30 % der unter 3-jährigen Kinder 
umzusetzen.  
 
Im Jahr 1986 wurde zwischen dem Landkreis Göppingen und dem Verein eine 
„Vereinbarung zur Vereinheitlichung und Regelung der Arbeit im Pflegekinderwesen“ 
geschlossen. Damit delegierte der Landkreis seine gesetzlichen Aufgaben in der 
Kindertagespflege größtenteils an den Verein. 
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Die Geschäftsführerin des Tagesmütterverein-Göppingen e.V. wird mündlich in der 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses den Jahresbericht 2016 vorstellen und über 
die Qualifizierung, Fachberatung und über fachliche Standards im Landkreis 
Göppingen berichten.  
 
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Keine    

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Jugend      

Zukunft der Familien      

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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